
 

 

 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 13. Dezember 2018 

19. Wahlperiode  

Unterrichtung 19/97 
 
der Landesregierung  

 
 
 
 

Entwurf einer Landesverordnung über die Fortschreibung des Landesentwick-
lungsplans Schleswig-Holstein 
hier: Unterrichtung des Landtages gem. §§ 4, 6 Parlamentsinformationsgesetz 

 
Die Landesregierung unterrichtet den Schleswig-Holsteinischen Landtag unter Hin-
weis auf Artikel 28 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Ver-
bindung mit dem Parlamentsinformationsgesetz.  
 
 
Federführend ist der Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration 
 
Zuständiger  Ausschuss: Innen-und Rechtsausschuss  
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Mein Zeichen: 64376/2018 

Entwurf einer Landesverordnung über die Fortschreibung des 

Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 

hier: Unterrichtung des Landtages gem. 55 4, 6 Parlamentsinformationsgesetz 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Landesregierung hat am 27. November 2018 den Entwurf einer Landesverordnung über 
die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig—Holstein beschlossen und wird 

das Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit und alle Beteiligten zum 18. Dezember 2018 

mit Bekanntmachung im Amtsblatt Schleswig—Holstein einleiten. Schon jetzt ist der Entwurf 

2018 des Landesentwicklungsplans unter www.bolagla-sh.de einsehbar. Weitere Informati— 

onen zum Fortschreibungsverfahren finden Sie außerdem unter www.schleswig- 
holstein.de/Iep-fortschreibugq. 

Der Entwurf der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans enthält neue Impulse für Fle- 

xibilisierung und Innovation, für Vernetzung und Kooperation sowie für Wachstum und eine 

nachhaltige Raumentwicklung. Als „Dachplan“ der Raumordnung schafft der neue Landes— 

entwicklungsplan gleichzeitig die Grundlage für die Neuaufstellung der Regionalpläne, wel— 

che die Landesplanungsbehörde bereits erarbeitet. 

Parallel zum Beteiligungsverfahren wird der Innen— und Rechtsausschuss des Landtags 

gemäß 5 8 Absatz 2 Landesplanungsgesetz über den Stand der Arbeiten unterrichtet und 
ihm wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Mi freundlichqn Grüßfn „
a 

v-W& LOQLJMM\ 
Hans—Joachim Grote 

Dienstgebäude: Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel ] 

Telefon 0431 988—0 
| 

Telefax 0431 988-2833
| 

Hans—Joachim.Grote@im.landsh.de 
| 

www.innenministerium.schleswig—holstein.de 
] 
Buslinie 41, 42, 51

| 

E-Nlail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente.

Dennis.Jahn
Rechteck


